
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/9/13 1Ob687/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1978

Norm

JN §1 BIIa

StbG §19 Abs3

Rechtssatz

Die Entscheidung über den Antrag auf Feststellung der Rechtsunwirksamkeit der Erklärung der Kindesmutter, nach der

die Kinder zB die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hätten, steht den Verwaltungsbehörden zu.

Entscheidungstexte

1 Ob 687/78
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